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Sachverhalt und Antrãge 

Die Beschwerdefuhrerjn hat Einspruch gegen das europäische 

Patent Nr. 175 083 eingelegt. Die vorliegende Beschwerde 

richtet sich gegen die zwischenentscheidung der Em-

spruchsabteilung, wonach unter Berücksichtigung der im 

Einspruchsverfahren vorgenommenen Anderungen das Stre it-

patent und die Erfindung, die es zurn Gegenstand hat, den 

Erfordernissen des EPU genügen. 

Obwohl der Beschwerdeschrjftsatz auch pauschal auf 

sãmtliche im Einspruchsverfahren zitierten Dokuinente El 

- 

	

	bis E9 verwejst, wurden un Beschwerdeverfahren lediglich 

folgende Dokumente un einzelnen erórtert: 

El: DE-A-1 913 218 

BBC-Nachrichten 60 (1978), Heft 1, Seitan 3 - 10, 

K. Jäger: "Turbogeneratoren für groi3e Kernkraft-

werk&' 

KWJ-Prospekt "Turbogeneratoren", März 1982, Bestell-

nuininer K/10437-01, Code: 15919 PA 0382/6. 

E5: H. Sequenz, Herausgeber: "Herstellung der Wicklungen 

elektrischer Masch±nen" (SPrincer Veriac, Wien 1973) 

Seite 69 - 84, G. Neidhãfer: "Xunststäbe 

(Rcebeistäe)". 

Iii. 	1n 3eschwerdeverahrn wur'e am 12. Ncve=ber .992 	1iO. 
de. 	 -. Ewà -  d 	S a i:ers 	esc:ie-- 

rerim ud der :<aner :eichze 	e Es 	e: cecnerir 

r mu .:oen 7e 	d..urc 	rsr neuer 	ruc 

beac- 	erurcer .sr Eescbuc. 
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IV. 	Anspruch 1 lautet nun wie folgt: 

11 1. Anschlu3vorrichtung zur Zuführurig bzw. Abführung der 

Kühlflüssigkeit zu bzw. von den hohien Leitern der 

Ständerwicklungsstäbe (1, 2) elektrischer Maschinen, bei 

der die hohien (4) und die inassiven Leiter (3) benach-

barter Ständerwicklungsstabe von einem inetallischen Bau-

teil zusaininengefa8t sind, das als die Stabenden zumindest 

teilweise uinfassender Bugel (5, 6) oder Hülse mit an 

dessen bzw. deren Stirnseite angeordnetem Distanzstück 

ausgebildet und mit diesen Stabenden verbunden ist und 

einersejts mit mindestens einer Wasserkammer (20, 21) für 

die Kühlflüssigkeit und andererseits mit den hohlen (4) 

und mnassiven Leitern (3) verbunden ist, und wobei 

ausschlje3ljch die hohien Leiter (4) aus dem metallischen 

Bauteil herausragen und in den Innenraum der Wasserkaminer 

geführt sind und in einer für jede Wasserkammner vorge-

sehenen Einlötplatte (14, 15) flussigkeitsdicht befestigt 

sind, die an der Stirnsejte des metallischen Bauteils, wo 

die hohien Leiter austreten, befestigt ist, dadurch 

gekennzeichnet, daB der Bügel (5, 6) cder die Iiülse mit 

den Stabenden hartverlbtet ist und die Hchlleiter (4) 

geradlinig weitergefuhrt sind, daB zur Schaffung eines 

Zugangs zu den Lätstellen die Einlötplatte (14, 15) unter 

Zwischenschaltung von einer Mehrzahl von unmittalbar 

zwischen der jeweiligen Einlötplatte (14, 13) und der 

Stirnseite des Bügels (3, 6) bzw. der Hülse angecrneten 

Distanzstücen (10, 11, 12, 13) an der Stirnseie des 

Eügels (3, ) bzw. d e r Hülse stcffschlüssig befes: 

und daB die Wassèrkammer (2G. 21) unmittelbar It 'tsr 

n1czpLazs (.4, 	) szo::sc1uzs:g unc :3i;szst::. - t 

verbunden 

- 
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Abhängige Ansprüche 2 bis 5 betreffen die weitere 

Ausgestaltung der Anschluj3vorrichtung riach Anspruch 1. 

V. 	Die Beschwerdefuhrerjn vertrat die AuffassUng, der Gegen- 

stand des Anspruchs 1 sei im wesentlichen aus folgenden 

Gründen nicht erfinderisch: 

E2 (Bud 5) stelle unbestritten den nâchstliegenden Stand 

der Technik dar. Da dort die Lótstellen an der Einlät- 

platte ebenfalls inspizierbar seien, könne die dem 

angegriffenen Patent zugrundeliegende Aufgabe nur noch 

darin gesehen werden, die bekannte Anschlui3vorrichtung 

tinter Berücksichtigung der hohen betrieblichen Belastung 

konstruktjv zu vereinfachen. Da bei der Anschlul3vor-

richtung geinâl3 El (insbesondere Figuren 3 und 13) Hohi-

leiter - im Gegensatz zu E2 - zur Wasserkaituner geradlinig 

gefQhrt würden, im übrigen auch hartverlätet und die 

Lótstellen inspizierbar seien, lege El zusaininen mit E2 die 

wesentlichen Mer]cnale des kennzeichnenden Teils des 

geltenden Anspruchs 1 nahe. Zwar würden gemäI3 El (ins-

besondere Figuren 3 ur.d 13) die Wicklungsstäbe gegenüber 

der Wasserkaininer nicht - wie beansprucht - zusätzlich 

abgestutzz. Jedoch enthalte Elauf Seite 2 den Hinweis, 

da3 eine eektrische Schaltverbindung zwischen Massiv-

teiilejtern zusainmenzuschaltender Stäbe durch über die 

Stablänge verteilte Schellen bewirkt werden k:nne. In 

welchem weiteren Zusainmenhang dies gemeint sei, spiele 

keine Roie. Dern Fach:nann reiche dieser E:n•;eis für eine 

zusàtzliche A?cstü:zunc der Hohl.ei:er •;ie nunehr 

earisprucnt. Die iu3e:er. 4ass 4 vei11e 4 er ;emà3 Fi 	12 

der I: 	er. ni:z nur der St mlcitung, scndern auch 

der Asü:unc. Dc: Hineis auf die Asüt:ung ittCis 

Schellen und die Irenntnis der ü:-cn der 

- 
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Nassivteilleiter bei El rege den Fachrnann dazu an, die 

AnschluBvorrichtung geinäi3 E2 in der beanspruchten Weise zu 

modifjzieren. 

Von der Beschwerdegegnerjn wurde E2 ebenfalls als der 

nächstliegende Stand der Technik angesehen. Jedoch sei El 

im gegebenen Zusalnrnenhang nicht relevant, weil gemai3 den 

Figuren 3 und 13 von El die Verlötung der Stãbe von der 

Innenseite der Wasserkainxner her nicht uberprüfbar, also an 

das Problem der Inspizierbarkeit nicht gedacht sei. 

Hinsichtlich der auf Seite 2 der El erwähnten Schellen sei 

der Zusainmenhang unklar. DaB Wicklungsstabe von der 

Wasserkammer zusätzlich abgestützt seien, sei aus El nicht 

zu erkennen. 

Die Beschwerdeführerjn beantragte die Aufhebung der ange- 

fochtenen Entscheidung und den Widerruf des eurcpäisc'nen 

Patents Nr. 175 033. 

Die Eeschwerdegegnerjn beantragte, die Beschwerde zurück-

zuweisen und das Patent mit folgenden L'nterlagen aufrecht-

zuerhalten: 

Ansorüche: 	1, eingegarigen in der inündlichen Verhandlung 

vcm 12. November 1992; 2 bis 5 der Patent- 

S ._;__- -. 
_J,.LJ_ ....E _ 

Beschreibuna: Spalten 1 bis 4, Zeile 45 er ?atenzschrif: 

unter Einfügung der Sei:e 2a vcm 

20. Jur'.! 1990 in Scalte 2, hinter ei2.e 21 

der ?atenzschrift, jedoch mi 	ndernc -;cn " 7 cssze11er' (Zeus 7 der eits 2a) in 

"Ldtszeilen". 

0 4 7 17 
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In Spalte 1, Zeile 22 der Patentschrift ist 

ttverlötettt durch tlmjt  dieser verbundentt  zu 

ersetzen. 

In Spalte 2, Zeile 4 der Patentschrift ist 

ttbefesti gttt durch "verlötet" zu ersetzen 

Zeichnung: 	Blatt 1/3 bis 3/3 der Patentschrift. 

Entscheidungsgrunde 

Die Beschwerde ist zulässig. 

Die Nerkinale des Gegenstandes des neuen, weiter 

beschränkten Anspruchs 1 gehen aus dein Anspruch 1 geinãB 

Patent in Verbindung mit den Ausführungsbeispielen gemnäl3 

Figuren 1 und 3 hervor. Die Anderungen sind deshaib 

zulàssig (Art. 123 (2), (3) EPU). 

Neuheit (Art. 54 EPU) 

Die von der Beschwerdeführerin irn Einspruchsverfahren 

zunãchst bezweifelte Neuheit des Gegenstar.des des 

Anspruchs 1 gegenüber der aus E2 (insbescndere Bilder 5 

und 6) bekannten AnschluBvorrichtung der Stãderwick1ungs-

stâbe elektrjscher Maschinen 1st gegeben. Gemd3 E2 sind 

die Eohllejter aufeiriander gebcgen und zu ciner re1ati; 

kieinen Einlötpiatte geführt. Seibst w e n n e.nze1ne 

Echileicer genà3 E2 geradlinige Stücke erk nen lassen, 

kann wegen des A einanderzubiegens dcr nchc gerei. 

;cn amer gerad1inian Weizerführng der heiter (au 

hchle Leiter genanr.t) gestrcchen warden, w:a 	Ans;rch 
arigegeben is. Geá3 E2 werden zwei benachbare Wasser- 



I 
6 	 T 426/91 

kammern und dainit dereri Einlötplatten mittelbar nur durch 

ein an ejner Stirnseite einer Lasche (im Patent Büge]. bzw. 

Hülse genannt) angeordnetes Distanzstück nut nachfolgenden 

Befestigungsschellen gehalten, beim Gegenstand des 

Anspruchs 1 1st hingegen eine Nehrzahl von unmittelbar 

zwischen der jeweiligen Einlötplatte und der Stirnseite 

des Bügels bzw. der Hülse angeordneten Distanzstücken 

vorgesehen. 

	

4. 	Erfinderjsche Tätigkejt (Art. 56 EPU) 

	

4.1 	Der Oberbegriff des Anspruchs 1 geht unbestritten von der 

• 

	

	Einrichtung gernä3 E2 (insbesondere Bilder 5 und 6) als 

nächstliegender Stand der Technik aus. Da die Hohileiter 

• 	dort jeweils für eine kornpakte Bauweise unter Verbiegen 

zu einer kleinen Einlotplatte zusanuiaengeführt werden, 1st 

eine gröI3ere Distanz zwischen Lasche (beim Patent Bügel 

bzw. Hülse genannt) ui-id Einlotplatte erforderlich. Diese 

Distanz erlaubt zwar eine gute Inspizierbarkeit, jedoch 

auch Relativbewegungen zwischen Stabende und Wasserkainmer, 

was zu Deformatjonen und Hchlleiterbrüchen führen kann. 

	

4.2 	Auscehend von diesenu Stand der Technik liect de 

angegrirtenen Patent oDjektiv dc Aufgabe zugrunde, elne 

Anschlu3vorrichtung der genannten Art zu schaffen, welche 

unter Beibehaltung einer cuten Insizierbarkeit be! 

verbesserter Zugängiichkeit cine cptiinale Absttzung der 

Wasserkaininer bzw. Wasserkammern bei geringer axialer 

au1äruce und einfacher Fabrikat ion erndglicht. 

	

4.3 	Die vcrer.annze Aufabe wir cffensichtl!ch dur:h die 

kennzeichner.den Merkmale be! der Anschiui3vcrrichtuna e3 

Oberbecriff des ancecriffenen Ansruchs I celdst, wie im 

einzelnen in der Ecschreibuna Staite 2, Zeilen 37 bis 56 

04717 	 . 
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erläutert wird. Die geradlinige Fuhrung der Hohileiter zur 

Einlötplatte erspart eine nachträgliche Verformung zwecks 

Anpassung an die Einlätplatte und erlaubt einen geringen, 

für die Inspizierbarkeit gerade erforderlichen Abstand 

zwischen Bügel oder Hülse und Einlätplatte. Zusaininen mit 

einer Mehrzahl von unmnjttelbar zwischen der jeweiligen 

Einlötplatte und der Stirnsejte des Bügels bzw. der Hülse 

angeordneten Distanzstücken ermnóglicht der geringe Abstand 

eine starre Verbindung zur Vermeidung von Relativ-

schwingungen. 

4.4 	Zur strittigen Frage, ob die weitere Entgegenhaltung El in 

Verbindung mit Entgegenhaltung E2 Hinweise für die 

Gestaltung der kennzejchnenden Nerkmale gentà3 Anspruch 1 

liefert, ist folgendes zu bemnerken: 

Zwar sind geinäl3 El (Figuren 3 und 13) Hohileiter gerad-

linig geführt und mit einer Wasserkammner hartverlötet. 

Jedoch sto1en die mnassiven Teilleiter stumpf an die 

Wasserkamnmer. Die Lejter werden also nicht distanziert von 

der Wasserkarnmner zusainmnengeführt, urn einen Zugang oder 

eine Inspizierbarkeit der Lôtstellen zu errnöglichen. 

Ganz abgesehen davon, daB El entgegen den Ausführungen der 

Beschwerdeführerjn in Verbindung mit Figur 13 keine 

Stützfunktion der aul3enliegenden Massivteilleiter 

erlãutert und auch den technischen Zusammenhang der auf 

Seite 2 erwähnten, über die Stablãnge verteilten Scheilen 

nicht näher beschreibt, gibt diese Entgegenhaltung 

keinerlei Hinweis auf eine AnschluBvcrrichtung mit eir.em 

benachbarte Stãriderwickiungszäbe zusamxnenfassenden Sügel 

und ciner zum Zweck der Instjzjerbarkejt beabstandeten 

z..ri1zp1a:ze e.ner asserxaier zur Vermedung vcn cr.- 

0. 
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leiterbrüchen. Uinso weniger kann El zu der irn Anspruch 1 

gekennzeichneten speziellen Verwjrkljchung einer guten 

AbstUtzung unter Beibehaltung der Inspizierbarkeit 

anregen. 

	

4.5 	Auch die zusâtzljche BerUcksichtigung der un Einspruchs- 

und Beschwerdeverfahren genannten E3 und E5 führt nicht 

zurn Gegenstand geinã3 Anspruch 1, da diese Entgegen-

haltungen keine geradlinig an eine Einlötplatte einer 

Wasserkainmer geführten Hohileiter zeigen und dainit nicht 

zu einer Lösung anregen, die den Vorteil geringeren 

Arbeitsaufwandes und kleineren Beschädigungsrisikos bei 

ausreichender Inspizierbarkeit bietet. E5 1ä8t in 

Abbildung 31 lediglich geradlinig und durch einen Bügel 

zusanunengefaI3te Hohlleiterpaare erkennen. Geinäl3 E3 werden 

Hohileiter paarweise durch entsprechende Schlitze einer 

Einlötplatte geführt. Eine Inspizierbarkeit von Lötstellen 

ist nicht zu erkennen. Aui3erdern gibt es keine zusãtzlichen 

Mittel zur verstârkten Befestigung der Wasserkainmern an 

der dort gezeigten, dent Bügel beiin Patentgegenstand 

entsprechenden Kontakthülse. Anhand der Abbildung der 

unteren Wasserkainaner mm Bud auf Seita 8 der E3 ist 

erkennbar, da3 die Hohileiter hinter der Kontakthülse 

nicht geradlinig weitergeführt sind. 

	

5. 	Da auch der übrige un Einspruchsverfahren zitierte Stand 

der Technik keine für die angegriffene Lösung der 

vorliegei-.den Aufgabe relevanten Mai3nahmen zeigt, ist 

festzusteien, daB der Gecenstand des Anspruchs I sich 

nichz in nahe1ieender Weise aus dent eitte1ten Stand der 

Technik ar;iz. Er beruht feshalb auf ciner 	fderischen 

Titigkei und entsprichz scm±t Artikel 2 () :n 

7erbindung mit Arike1 36 EPU. 

I 

- 
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Entscheidungsformel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Sache wird an die erste Instanz zurückverwiesen mit 

der Auflage, das Patent mit den in Abschnitt VIII oben 

angegebenen Unterlagen aufrechtzuerhalten. 

Die Geschäftsstelleribeaintin: 	 Der Vorsitzencle: 

/ 

N. Kiehl 
	

W.J.L. Wheeler 

04717 

6. 


